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Gesundheit 
 

§ 5. (1) Als zum Lenken von Kraftfahrzeugen hinreichend gesund gilt eine Person, bei der keine der 
folgenden Krankheiten festgestellt wurde: 

 1. schwere Allgemeinerkrankungen oder schwere lokale Erkrankungen, die das sichere Beherrschen des 
Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften 
beeinträchtigen könnten, 

 2. organische Erkrankungen des zentralen oder peripheren Nervensystems, die das sichere Beherrschen des 
Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften 
beeinträchtigen könnten, 

 3. Erkrankungen, bei denen es zu unvorhersehbaren Bewußtseinsstörungen oder -trübungen kommt, 

 4. schwere psychische Erkrankungen gemäß § 13 sowie: 

 a) Alkoholabhängigkeit oder 

 b) andere Abhängigkeiten, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für 
das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften beeinträchtigen könnten, 

5. Augenerkrankungen, die das Sehvermögen beeinträchtigen. 

(2) Wenn sich aus der Vorgeschichte oder bei der Untersuchung zur Feststellung der Gesundheit gemäß 
Abs. 1 Z 1 ein krankhafter Zustand ergibt, der die Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges einschränken oder 
ausschließen würde, ist gegebenenfalls eine fachärztliche Stellungnahme einzuholen; bei Erkrankungen gemäß 
Abs. 1 Z 2, 3 und 4 ist eine entsprechende fachärztliche Stellungnahme einzuholen, die die kraftfahrspezifische 
Leistungsfähigkeit mitzubeurteilen hat. Bei Erkrankungen gemäß Abs. 1 Z 4 lit. a und b ist zusätzlich eine 
verkehrspsychologische Stellungnahme einzuholen. 


